
102 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

26. 11. 195.9 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom , 
über Entschädigung für verstaatlichte An
teilsrechte und für Ansprüche aus der 
Verstaatlichung von Unternehmungen und 
Betrieben (Zweites Verstaatlichungs-Ent-

schädigungsgesetz ). 

Der Nat.ionalrat hat beschlossen: 

ERSTER ABSCHNITT. 

Entschädigung für die in den Anlägen I bis III 
genannten Vermögenswerte (Anteilsrechte). 

_ § 1. (1) Wer mit Ablauf des 16. September 1946 
Eigentümer von mit dem Verstaatlichungsgesetz 
vom 26. Juli 1946, BGBl. Nr. 168, verstaatlichten 
Anteilsrechten an den in den Anlagen I bis III 
aufgezählten Gesellschaften war oder sein Rechts
nachfolger erhält vom Bund eine Entschädigung 
gemäß diesein Abschnitt des vodiegenden Bun
desgesetzes. 

(2) Rechte Dritter an verstaatlichten Anteils
rechten sowie Rückstellungsansprüche auf ver
staatlichte Anteilsrechte richten sich nicht a·uf 
diese, ;sondern auf den Entschädigungsanspruch 
oder aluf die Entschädigung. 

(3) Wenn der Entschädigungsanspruch aus § 1 
Abs. 2 Ides Verstaatlichungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 168/1946, auf Grund des Artikels, 22 des 
Staatsvertrages vom 15. Mai 1955, BGBI. Nr. 152, 
auf die Republik. Osterreich übergegangen ist, 
besteht ein Anspruch auf Entschädigung nur 

a) für physische Personen unter der Voraus
setzung des § 12 Abs. 5 des 1. Staatsver
tragsdurchführungsgesetzes in der Fassung 
des 2. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes 
vom 23. Jänner 1957, BGBI. Nr, 32; 

b) für physische Personen, soweit auf sie § 9 
des Vermögensvertragsdurchführungsge
setzes vom 26. Juni 1958, BGBI. Nr. 132, 
anzuwenden ist; 

c) für physische Personen, denen der Ent
schädi-gungsanspruch gemäß den Bestim
mungen des Artikels I des 7. Staatsver
tragsdurchführungsgesetzes yom 10. Juli 
1958, BGBI. Nr. 148, übereignet worden ist. 

§ 2. (1) Die Höhe der Entschädigung für. An
teilsrechte an den in der Anl!1ge I genannten Ge
sellschaften wird in Schillingen mit dem Zwei
dreiviertelfaehen des Nennwertes, auf den die An-

teilsrechte am 16. September 1946 gelautet haben, 
festgesetzt. 

(2) Die Höhe der Entschädigung für Anteils
rechte an den in der An1lage II genaI).nten Gesell
schaften wird in Schillingen mit dem Zweiein
achtelfachen des Nennwertes, auf den die An
teilsrechte am 16. September 1946 gelautet halben, 
festgesetzt. 

(3) Die Höhe der Entschädigung für Anteils-' 
rechte an den in der Anlage III genannten Gesell
schaften wird in Schillin,geri mit dem Eineinhalb
fa-ehen des Nennwertes, auf den die Anteilsrechte 
am 16. September 1946 gelautet haben, festge
,setzt. 

(4) Zu ,der sieh nach Aps. 1 bis 3 ergebenden 
Entschädigung (Grundentschädigung) sind 52 v. 
H. zur Befriedigung aller Zinsenansprüche für die 
Zeit vom 16. September 1946 bis zum 31. Dezem
ber 1959 sowie zur Abgeltung aller sonstigen An
sprüche aus dem früheren Eigentum an den ver
staatlichten Anteilsrechten zuzuschlagen (Zu
schlag). 

(5) Die Entschä,digung {Atbs. 1 bis 4) ist ab 
1. Jänner 1960 mit 4 v. H. jährlich zu verzinsen. 

§ 3. (1) Das Bundesministerium für Finanzen 
hat Wertpapiere, ·die Entschädigungsansprüche 
nach diesem Bundesgesetz verkörpern, gemäß § 1 
des Wertpapierbereinigungsgesetzes, BGBI. Nr. 
188/1954, zur Bereinigung aufzurufen. 

(2) Die Anmeldung dieser Wertpapiere im 
Wertpapierbereinigungsverfahren gilt zugleich -atls 
Anmeldung der Entschädigungsansprüche. Die 
Aus,folgung eines angemeldeten und als bereinigt 
gekennzeichneten Wertpapieres, das einen Ent
schädigungsanspruch nach diesem Bundesgesetz 
verkörpert, an den Anmelder findet nicht statt. 

(3) In der Anmeldung ist auch dann, wenn nach 
dem Wertpapierbereinigungsgesetz an SteHe des 
Namens und der Anschrift des Eigentümers die 
Depotnummer anzugeben ist,d~rW ohnsitz (Ort 
und Land) des Eigentümers ,sowie seine Staats
angehörigkeit am ,8. Mai 1945 un,d am 27. Juli 
1955 anzuführen. 

(4) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
verlangen, daß noch w,eitere, für die Feststel1lung 
des Entschädigungsanspruches erforderliche An
gaben in die Anmeldung aufgenommen und· 
Nachweise für die in der Anmeldung enthaltenen 
Angaben erbracht werden. 
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, (5) Ver~äumte ,Anm~Id'ung~~' köri~en gemäß 'kannen hei dem hiefiir zuständigen Finanzamt 
',§19 Abs. 1 ,des Wertpa,pierbereinigungs'gesetzesihre Ah'gabenscl1Uldigkeite~ bis zum Betrage' von 
" 'naChgeholt' ~e~deri;, ~je,E~t,sCh~digungs~nsprüche 'höchstens 5 v.' H. der im Laufe des unmittelbar' 

, der, Nachzügler'sind, in" sinngemäßer Anw.endungvorangegahgenen Kalenderjahres zur Entrichtung 
" der aFlge.führteq. Geset?esstelle zü behandeln., • vorgeschriebenen Sehuldigkeiten an den oben ge

'(f/§ 1 Abs:l bis 3'de~ReststüCkegese~~es vom nannten Abgaben mit,Bundesschuldve.rschre~bun-
, 26. J\lni 1958', BGBl. Nr. 134, giltau~h für Wert- gen,die zum:'Nennwerte angenommen werden, 
'papiere, auf die der Eqte Ahsch:'nltt des vorlje~ begleichen;, Der nach Satz '1 dieses Absatzes zur 
g'enden Bun,desgesetZes'~nzu~enden ,ist. ' Tilgi.t~g von Abgahenschuldigk~iteri zulässige Be-

" , " ',," ' , ", " ,trag ist ~o ahzurunden, daß er : mit BundesschuI,d-
, '§ 4.(1) Die Kr'editun,ternehmungen~ bei denen 'verschrdbungen unter B,erücksichtigung ihrer 

, die Anmeldungeri d:urCh,gefühn w6raeri sind(An~ S~ückdung ohne Restbetrag" abgedeckt werden 
'meldestdleit}, ham.:n .die von ,ihnen' alShereiriigt 'k 
gekennzeichneten, '''Wertp~piere, ,die. einen 'Eilti..::a~~·Nähere Vorschriften über, die Ausgabe und 

'" schädigungs:nispruch nach: diesem' Bundesgesetz 'Ausstattung; der Bundesschuldverschreibungen und 
verkörpern', dei", österreichisdi,en 'Kontrollbank " , '" über den Vorgang bei ihrer Verwendung zur 
"Aktiengesellschaft i~ Wien ,einzuliefern; soweit Abga-benentrichiung erläßt das Bundesministeri-
g' emäß' den 'Bestim, , munge,r;" desWertpap' ieI4bereini- " 'd um für Finanzen mit V, eror nung. 

' gungsge~etzes iilr bereinigte Stücke Ersatzstücke, 
auszugeben waren, werden diese durch die S,am- ZWEITER ABSCHNITT., 
me.1urkunde gemäß § 18A<b,s. 4 desWertpapier~ 

,bereinigurigs'gesetzes erse~zt~' , Bestimmungen tiber, einvernehmliche, Regelung 
, ,(2) Das Bundesminis~erium, für ,Fin::,t~~en" h'at von Ents~ädigungsansprüchen. 

'::, ,für bereinigte Wertpapiere hinnen :zwei ,Monaten §6., (I) Pmön~n,die, mit Ablauf des 16. Sep-' 
nach ihrer Einliefe~~mg, .frühestens !!,inen Monat tember i 946 Eigentümer der in ,d.er Anlage IV 
nach Ablauf der Anmeldefrist,' die 'nach, diesem aufgezählten Unternehmungen oder, Betriebe 
Bundesgesetz~ust;eheilde' Entschädigung den, AJ).- waren, oderdcreri Rechtsnachfolger, haben, ihre 
melklestellen im, Wege der österreichischen Kon- Anspriicheauf Entsp!ädigung anzumelden. § 6 
trollbank Aktiengeseilschaft.zugllIlsten d~r,Ent- 'des Ersten Verstaatlichungs-Entschädigungsge
scb.ädigungsberechtigt!!U' zur Verfügut:J,g zust~lIen;sctzes vom 7. Juli 1954, BGBL Nr.189, sowie 

,''Mit der Verrechnut)gder Eritschädig.urig' zwischen § 1 Abs. 2 und 3 des vorliegenden Bundesgesetzes 
der' 'Österreichischen" KontroUbarik, Aktiengesell- gelten,sinngemäß. ' 
schaft und der' Änmeldestelle ist die Entschädi- (2) In der Anmeldung ist die Höhe des geltend 
gungspflicht ,des Buncles n'~ch, § lAbs. 1 erfüllt. gemachten 'Entschädigungsanspruches anzugeben, 

(3), Wird .fUr, ein el,'ag', eliefertes :We~i:papier,' in- der Wohnsitz (Ort und Larid) sowie die Staats
angehörigkeit' des' Anmelders am 8. Mai 1945 

nerhalb der Frist: nach Abs: 2eirie Entschädigl,lng und am 27. Juli 1955 ~nzuführenund der An-
gemäß Albs. 2 n:icl.ltgeleis~et, sogat die Öster- spruch 'dem Grunde und der Höhe nach mit, 

, reichische , Kontrollbank Aktiengesellschaft die sachdienlIchen, Unterla,gen zu begründe,n. 
-Anmeldestelle und diese den Anmelder cl,avon un-
gesäumt mittels dilgeschriebenenBriefes z~ ver- (3) Die Bundesregierung kann mit den An~ 

, " spruchsberechtigten über die Entschädigung eine ständigen. Der Anmelder kann ~,'bei sonstigem 
Anspruchsverlust _ innerhalbv'on 'fünf Jahren einvernehmliche Regelung treffen., Hiebei, ist 
nach Empfang dieser Verständigung'den hehaup_unter Berücksichti,gurig der besonderen Verhält-

niss,e' des ,Einzelfalles auf die bei der geset:zlichen 
teten Anspruch gegen deriBundim ordenilichen 'Festsetzung der Entschädigung für verstaatlichte 
Rechtswege geltend machen. .Anteilsrechteangewandten Grund,sätze aedacht 

" (4) Für die denNadi.~ü:g)erh ,{§ 3 Abs,. 5} ~ls .zu nehmen. , 
Entschädigun,g geb\ihrenden, . Bunde, ssch" uld'ver- § 7 () D" B' d" 'k . P 

• 1 '1(:. un, esreglerung ann mit er .. 
s.chreiöu,ngen .gilt § 19 Abs. 2desWer~papier~' . 'sonen, die mit' 'Ablauf des ··16. September 
bereinigungs~esetzes ~i~ngemäß. 1946 Eigentüm,er von durch das, Verstaatli-
'. §5 •. (l) Das Bundesmini~terium für Finanze'n chungsgesetz .vom 26. Juli 1946, BGBL Nr.168, 
kann die Entschädigung in. vierprozentigen, ab verstaatlichten Anteilsrechten an Gesellschaften 
'1: Jänner 1960 in längstehs 'zehn Jahren tilg- zur Förderung; Bearbeitung oder Verteilung 
'.baren Bundesschuldversdireibu,ngen oder in Bar- von Bitumen oder Eigentümer von verstaatlich
geld leisten. , , " ,." ten' Unternehmungen oder Betrieben zur För-

(2) Abgahenpflich:tig<;, die veranl;rgte Einkom- derurtg, Bearbeitung Oder, Verteilung von Bitu
mensteuer, Körperschaftste~e~ (einschließlich des men waren"oder mit deren Rechtsnachfolgern, 
auf diese Abgaben' enthIleriden ,Beitrages vom Entschädigungsansprüche einvernehmlich regeln, 
Einkommen zur Förderung' desW 6hnbaues und soweit nicht, die Bestimmungen des Artikels 1 
für Zwecke des 'Familienlastenausgleiches) und Abs. :?:Iit.'d des Vertrages vom 15. Juni 1957 
solche, die Vermögenssteuer zu entrichten, haben, zwischen der Republik Österreich und der Bun-
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desrepuhlik Deutschla~d zur 
mögensrechtlicher Beziehungen; 
1958, entgegenstehen. 

R.egelung .. ver
EGB1. Nr.119/ 

(2) § 1 Abs. 2 und Abs. 3lit. a und c sowie die 
Bestimmungen über die Anspruchsaninddung 
gemäß § 6 Abs. I.und 2 gelten.sinngemäß~ . 

.. : .. 

VIf;R TER ABsö-iNrrT.·· 

Abänderqn~uild Ergänz~ng· des Ersten ;'Ver-:- . 
'staa tlichungs-En tsch~di~ngsgesetzes .. , • '. . 

§: 11. AngehÖrige e,ines Sta~i:es, . der östel'r.ei+ 
chisches Vermögen·' konfiskatorischen.Maß<. 
nahmen 'unterwirft, können 'Ansp·rüche' auf Ent-', .
schädig;.mg ,a:~f' Grund . des . Ehten, Verstaidi~: 
chungs~Entschädigungsgesei:z~s nur. nach Maß- ... ,. 
gabe der.: in § . 10 ~oJ."gesehenen'bun4esgese,tz~ 
lichen Regelung geltend ll)a;chep. ... 

.' '. ,. 

,FÜNFrER· ABSCHNIT,T. 

(3) Die . österr~ichische Mine'ra:lölverwalt~ng 
Aktiengesellschaft in Wien hat· aJif Verlangen 
des Bundesministeriums für Finanzen an .den 
Verhandlungen über eine Entschädigung' ber~
tertd mitzuwirken und . alle. fUr die Prüfungd"r. 
Ansprüche erforderlichen Unterlagen, soweit 
sie bei ihr vorhanden oder· von ihr b~schaffbar. 
sind; zur Verfügung Zu stelle.ri. .. 'V pllzllgsbesti,inmung. .' 

§ 8. (1) Auf die nach §§ 6uncl 7 ~invernehm~ §'li~·Mit der Voli~iehung des·§6 Abs·~ 3:urid, 
lich geregelten Entschädigungen i.st§ .,5 dieses § 7· Abs. 1 ist· die nUl1desregieru!1g, .mit ,der 
Bundesgesetzes anzuwenden., . Völlziehung . der . übrigen . J;\estimmu1fg~n·· dieses. 

(2) Die Festsetzung der Entschädigungen, über Bu'ndesgesetzcs das Bundesmii1ist~riutn ; für E
die auf Grund .des Zweiteh Abschnittes dieses nanzen betraut. 
Bundesgesetzes keine ~invernehmliche Regellibg.: . . Anjage I." . 

. zustandekommt, bleibt einem be~onderen· Bun- . .. , 
Jesge~etz. vorbehalten. . .,., S~. Egydyer, ·Eisen- und, Stahl-Indus~Tie-Gesell-

DRITTER ABSCHNITT. 

. Allgemein.e Be~timmungen. 

, sch'aft, Wieri, ' " ' '. " .. 
. ;. Mannesmanrt-TrauzrMüieitgesellschaft, -Wien, 

. Wiener Brückenbau-,.und Eisenkonst.ruktions
Aktiengesellschaft,Wieri, 

§ 9; (1)' V ermögensvermehrung.~n, die darauf .. Anlage 11. 
zurückzuführen sind, daß' ge1Jj.äß denBestim-AEG~Union Elektrizitäts-G~seHschaft, Wien, 

. mungen dieses Bundesgesetzes: Ents~äcligungen G.· Rurrtpei )\ktiengesellschaft, Wien,· ... . 
gewährt werden, bilde.ri keine steuerpflichtig'enSimmering_Gra:z_PaukerAktiepgesellschaft ,f~;. 
Einnahmen,. ...' . Maschinen-, Kessel- und W,aggonbau, Wien;:,·.' 

(2) Entschädigungsansprüche nach§ i Abs; 2: St:llhl-Und: Temperguß ,Aktiengesdlschaft vorm, 
des Verstaatlichungsgesetzes, BGBI. Nr· 168/ Fische~-Trai~en~ Wien, . '; .. .. . 
i 946, für die gemäß den Besti.mmungen· des vor- Vereinigt~Wiener Metallwel'ke :-Aktie.n:gesell- . 
liegenden ·:Bundesgesetzes eine Entschädigung zu schaft; Wien.· ., 
leisten ist, sind b.ei .der endgültigen Veninlag'un§ .. 
der' V.ermögensabgabe und Vermögenszuwachs- Anlage III. 
abgabe mit .30 v.H. des tatsächlichen Entsthä,: B'erndoifer 'M~tallv(arenf~brikArtl~ur- ' Krupp 
digungsbetrages zu bewerr,en. Hiebei sind Abgel" AktiengeSellschaft, ,Wien, ., .. . . 
tungen mit dem Zuschlag nach §.2 Abs.4 oder Erste Don~u-DampfschiHahrts~Ge~el1schaft, 
mit dem beieinver.q.ehmlichen Regelull'ge~ nach·· Wien, .. . .. . 

. §§ 6 :und 7 dem Zuschlag entspreChenden Teil.Hofherr~S;mrant~, . Lan.dwirtsclnif:clidle Maschi
. des vereinbarten EntschädigUngsbetrages . 'außer . nenfabrik Ahiengeseli~cha.ft,'Wi~n, 

Ansatz zu las~en. Die .gl,eiche Regdung gilt für Wiemir . ,Lokom~tivfaörik ' A,ktiengesellschaft, 
Zwecke der sonstigen Vermöge.risbesteuerung.,. W' ' . . . .. ten; 

(3) . Die Zur Durchführung, dieses Bundes- .. 
gesetzes erforderlichen Schriften,. Urkundenuild AnlagelY: 
Amtshandlungen unterliegen niCht. den Stem- SchtnidhütteKrems, Schmid&'Co. Kommandit-
Pd-und Rechtsgebühren so.wi,e .den, B.undesver-. 11 ch f' W· " .. . .. , . gese s a t,.· len, . , .. 
waltungsabgaben: .. Scbinidhütte· Liezen,· Schmid" ~: Co. Kommandi t-

§ 10. Angehörige eines Staates,· der., österrei- gesellschaft, Liezen, ,.. . 
chisches Verinögen ·konfiskatorischen· Mäß~ Betrieb· Kohlenbe,rgbau· Grünbachder "Sirius
nahmen unterwirft, könnehAnsprüche auf Ent- ,. Grünlba:&" Akti~ng~sellsch~fdlit)nd~~trieund 
sdlädigung gemäß· 'd~esem Bundesgesetz riur. Steinkohlenbergbau, Wien., , '-..... 
nach Maßgabe eines· besonderen Bunde$ge~etzes· Gewerks~aft . "ScllWazet 'Bergwerks-Verein", 

. g'eltend machen. . . .. .,' Schwaz. 
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Erläuternde· Bemerkungen 

Allgemeine Erläuterungen. I Unternehmungen uilid Betriebe, als einheitliches 
. Ganzes genommen, den Gegenstand der Ent-

Zweck des Zweiten Verstaatlichungs-Entschä- schädigung bilden. Für diese an sich nicht zahl
digungsgesetzes ist die Regelung der von der I ,reichen Ve,rsta,atlichungsfällesieht der Gesetz
Repuhlik österreich zu leistenden Entschädigung entwurf im Zweiten Abschnitt vor, daß die 
in allen jenen VerstaatlichullJgsfällen - mit Ein- Bundesregierung die Ansprüche mit den Ent
schluß der ehemaligen USIA-Betriebe - die sich schädigungsber,echtigten in dem durch § 6 Abs. 3 
infolge ungeklärter Rechtsverhältnisse der Be- gezogenen Rahmen einvernehmlich regeln kann. 
reinigung durch das Erste Verstaatlichungs-Ent- b) Der Bereich der verstaatlichten Mineralöl
schädigurigsgesetz, BGBL Nr. 189/1954, entzogen wirtschaft ist überwiegend Ge,genstand einer 
haben. Ordnung auf internationaler Ebene. Das "Wien er 

Die Verschiedenartigkeit der den Gegenstand Memorandum", kundgemacht im Amtsblatt zur 
des ,zweiten Verstaatlichungs-Entschädigungs- Wiener Zeitung vom 2. Dezember 1955, ist zum 
gesetzes bildenden Probleme einerseits und an- großen Teile bereits durchgeführt, z:um Teil in 
dererseits die Absicht, nicht Gruppen von Ent- Durchführung begriffen; zum Teil ist das Ergeb
schädigungs,aIliSprüchen zur Gänze einem wei- nis noch laufender Rückstellungsverfahren abzu
teren, erst später zu erlassenden Entschädigungs- warten. Verhältnismäßig kleinen Umfanges, doch 
gesetz vorzubehalten, erfordern und rechtfertigen aus rechtlichen und tatsä,Chlichen Gründen .derart 
die folgenden Verfahren: verschiedengestaltig, daß es geradezu unmöglich 

ist, ihn durch generelle Normen zu regeln, ist der
jenige Teil der. verstaatlichten Erdölwirtschaft, 
der weder vom Wiener Memorandum noch von 
der Bestimmung des Art. 1, Ziffer 2 lit. d des 

, Vermögensvertrages mit der Bundesrepublik 

1. Soweit es sich um die Verstaatlichungsent
schädigung für A n t eil s r ec h te an KaJpital
gesellschaften - mit Ausnahme solcher der Erd
ölwirtschaft - handelt, wird im Ersten Ab
schnitt des Gesetzentwurfes wieder der Weg 
einer nach gleichwertigen Gruppen abgestuften 
gesetzlichen Festsetzung der Entschädigungshöhe 
eingehalten, der schon mit dem Ersten Verstaat
lichungs-Entschädigungsgesetz besch,ritten worden 
ist; nur ergab 'sich hier aus ,den in der Bemerkung 
Zu § 1 angeführten Gründen die Notwendigkeit 
einer stärkeren Differenzierung. . 

2. a) Bei ,den sogenannten U n te r n e h
m u n gen ci nd Be tri e ben mit Einschluß 
von Gewerkschaften des Bergrechtes ist eine 
Methode, die bei weitgestreuten Anteils,rechten 
(Aktien) am Platze ist, schon wegen des Fehlens 
einer festen Kapitalbasis nicht angängig; sie ist 
auch nicht erforderlich, weil hier jeweils nur eine 
einzelne Person oder ein kleiner Personenkreis 
als früherer Eigentümer anspruchsberechtigt auf
treten wird. Von wesentlicher Bedeutung ist hie
bei der Unterschied, daß im Ersten Ahschnitt 
"Anteilsrechte", die in Aktien verkörpert waren 
und für die nach den jeweiligen Kapitalmarkt
verhältnissen eigene, vom Unternehmenswert un
abhängige Wertmaßstäbe galten, hier hing~en 

Deutschland betroffen, sondern imwese~tlichen 
Gegenstand ,der Auseinandersetzung mit öster
reichismen Interessenten ist. Zur sd;!rittwcisen 
Ordnung dieses nicht· sehr erheblichen Rest
komplexes soll im Zweiten Abschnitt des Gesetz
entwurfes ebenfalls die Möglichkeit"zu einer ein
ver:nehmliChen Bereinigung geschaffen werden, 
wie dies in ähnli.cher Weise in der Elektrizitäts
wirtschaft durch § 14 Abs. 1 des Ersten Verstaat
lichungs~Entschädigungsgesetzes in der Absicht 
geschehen ist, "durch solche Vergleiche eine später 
etwa noch erforderliche geserzlidle Regelung für 
die offen gebliebenen Entschädigungsfälle weit
gehend zu erleichtern". 

Wie· bereits in den Erläuternden Bemerkungen 
zum 1. Staatsvertr.a,gsdurchführungsgesetz (26 der 
Beilagen zu den Stenogr. Protokollen des 
Nationalrates, VIII. GP.) festgehahen worden 
ist, ist das Eigentum an den verstaatlichten so
genannten USIA-Betrieben schon mit dem In
krafttreten des ersten Verstaatlichungsgesetzes 
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und nicht erst durch den Staatsvertrag auf die 
Republik österreich übel"gegangen. Es ist daher 
ebenso-Wie nach dem Ersten V erstaatlichungs
Entsdtä.digungsgesetz die Grundlage der Be
wertung wieder der angemessene , Wert im 
Herbst 1946, nämlich der Verkehrswert unter 
Berücksichtigung .der im Ve'rstaatlichungszcit
punkt gegeberien wirtschaftlichen Verhältnisse; 
auch auf die Ge1dwertänderung ab 1946 war wie 
schon beim Ersten Verstaatlichungs-Entschä
digungsgesetz Bedacht zu nehmen. Zu berück
sidttigen war hiebei ferner, daß die sonst die 
Wertermittlung - namentlich 'bei Anteilsrechten 
(Aktien) - mitbestimmenden Unterlagen viel
fa·ch mangelten, '50' insbesondere in denjenigen 
Fällen, in denen die. Unternehmungen in der 
Besatzungs,zeit beschlagnahmt worden und in 
der Folge der USIA-Verwaltung unterstanden 
sind. Dadurch war der Nennbetrag der Anteils
rechte oft der ,einzig wirklich exakt bekannte 
An:haltspunkt für die Wertbildurig und über
nahm damit eine gegenüber normalen Ve'rhält~ 
nissen überdurchschnittlich bedeutende Funktion 
in diese,r Hinsidtt. Äußerlich entspricht die Fcst
legung der Entschädigungshöhe in Vielfachen 
des Nennbetr.ages der übung, die Kurse markt
gängiger Aktien in Prozenten des Akuiennomi" 
nales auszudrücken. 

Ab Ende 1946 bis zur Leistung der Entschä
digung besteht Anspruch auf Vergütung der 
gesetzlichen Zinsen, und zwar zum gleichen 
Jahressatze von 4 v. H. wie nach dem Ersten 
Verstaatlichungs-Entschädigungsgesetz. 

Die Leistung der Entschädigung kann eben-
falls wieder - nach Wahl &s Bundesmini
steriums . für Finanzen - in vierprozentigen 
Bundesschuldverschreibungen mit längstens zehn
jähriger Laufzeit oder in barem bewirkt wer
den; die Bundesschuldverschreibungen sind mün
delsicher. Auch die steuerliche Behandlung der 
Entschädigungen nach dem Zweiten Verstaat· 
lidlUngs-Entsdtädigungsgesetz wird die gleiche 
sein wie für die nach dem ersten Entschädigungs.-
gesetz. 

Allein' aus der übernahme de,r Anmeldebe
stimmungen des Ersten Verstaatlichungs-Ent
schädigungs gesetzes in den vorliegenden Gesetz
entwurf ist eindeutig klargestellt, daß die Bun
desregierung, 'u.nd das Bundesministerium für 
Finanzen in VoUziehung des Gesetzes dem Ent
schädigungswerber gegenüber wieder nur als 
Vertreter ,des Bundes in dessen Ei.genschaft als 
Schuldner nach privatrechtlidten Grundsätzen 
auftreten und daß demgemäß auch für den Be
reich des Zweiten Verstaatlichungs-Entschädi
gungsgesetzes das A.V.G. 1950 nicht anwend
barist. 

Besondere Bemerkungen. 

Zu den einzelnen Paragraphen ist 
merken: 

Zu § 1: 

5 

zu be 

Abs. 1 und 2 entsprechen den Bestimmungen 
des § 1 des Ersten Verstllatlichungs-Entschädi
gungsgesetzes. Der auf den 16. September 1946 
folgende Tag ist der Wirksamkeitsbeginndes 
ersten Verstaatlichungsgesetzes. 

Abs. 3 stellt die Anspruchsberechtigung in der 
gleichen Weise klar, wie dies be~üglich der An
sprüche nach dem Ersten Verstaatlichungs-Ent
schädigungsgesetz für sogenannte "Neuöster
reicher" (Abs. 3 lit. a des Entwurfes) mit Ar
tikel I, Z. 2 des 1. Staatsv,ertragsdurchführungs
gesetzes .und bezüglich der Ansprüche von 
deutschen natürlichen Personen (Abs. 3 lit.b des 
Entwurfes) mit § 9 des Vermögensvertragsdurch
führungsgesetzes, BGBl. Nr. 132/1958, aus-
gesprochen ist. , 

Eine analoge Bestimmung war in Abs. 3 lit. c 
vorzusehen zugunsten jener physischen Personen, 
die am 8. Mai 1945 die deutsche Staatsbürger
schaft besessen, sie aber spätestens am 27. Juli 
19!i5 durch den Erwerb der Staatsbürgerschaft 
einer der vier Mächte desÖsterreichischen Staats
vertrages oder durch die Annahme einer anderen 
Staatsbürgerschaft verloren haben, sofern in 
letzterem Fall der neue Heimatstaat in gleidl
gelagerten Fällen Ansprüchen österreichischer 
Staatsbürger in gleicher Weise Rechnung trägt. 

Zu § I/Anlagen: 
Für jede einzdne Kategorie der im Ersten 

Abschnitt des Gesetz·entwurfes behandelten An
teilsrechte sind möglichst eingehende Wert
ermittlungen auf den Zeitpunkt der Verstaat
lidlUng angestellt worden, wobei wegen des 
Nichtfunktionierens ',der Börse nach dem Kriegs
ende nur spärliche Anhaltspunkte über die 
Wertsdlätzung der Anteilsrechte (Aktien) als 
solcher, wie sie in außerbörslimen Käufen und 
Verkäufen zum Ausdruck kam, bestehen. Er
gänzend mußten daher, soweit die infolge der 
USIA-Verwaltung bloß äußerst lückenhaft vor
handenen Unterlagen. dies zuließen, auch die all
gemeinen wirtsmaftlich·en Verhältnisse der 
Unternehmungen gegen Ende 1946 zur Bewer
tung herangezogen werden. Hiebei ergaben sich 
je nach dem zonalen Standort der Betriebs
stätten unter Berücksichtigung d'er sonstigen 
Kriegsfolgen, ferner nach der in mehr oder min
der großem Umfang unterbunden gewesenen 
Ertragsfähigkeit der einzelnen Unternehmungen 
sowie nach dem unterschiedlichen Ausmaß der 
betriebsnotwendigen U mstellurtg beim übergang 
von der Kriegs- (beziehungsweise von der Be
satzungsmacht bestimmten) Produktion auf eine 
normale Friedensproduktion erheblich g r ö
ß e r e Wertunterschiede, als dies in. den mit 
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. dem Ersten Verstaatlichungs-Entschädigungs
gesetz geregelten Ant,eilsrechten an industriellen 
Kapitalgesellschaften der Fall gewesen ist. Dem
gemäß zeigtd'er Gesetzentwurf auch eine ent
sprechende Differenzierung der Entschädigungs
höhe durch Einstufung der Anteilsrechtskatego
rien in eine der drei Wertgruppen der Anlagen I 
bis' III. Die innerhalb jeder Gruppe zusammen
gefaßten Unternehmungen weisen .wirtschaft
lich undbewertungsmäßig gleichgelagerte Ver
hältnisse auf. 

Bei den in diesen Anlagen nicht aufscheinen
den Gesellschaften: 

österreichische Stickstoffwerke Aktiengesell
schaft, Linz und Kärntner Bergwerksgesellschaft 
m. b. H., Klagenfurt, bleibt ein Entschädigungs
anspruch für Anteilsrechte gemäß Abs. 3 dieses 
Paragraphen außer Betracht. 

Zu § 2: 
Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind der 

Fassung nach' analog denen in § 3 des Ersten 
Verstaatlichungs-Entschädigungsgesetzes; doch 
war der in Abs. 4 genannt.e "Zuschlag" nicht wie 
im Ersten V erstaa tlichungs-Entschädigungsgesetz 
mit 32 v. H. der Grundentschädigung für den 
Zeitraum ab Verstaatlichung bis zum 31. Dezem
ber 1954, sondern mit 52 v. H. zu bemessen, weil 
vom 1. Jänner 1955 bis zum 31. Dezember 1959, 
das ist für fünf Jahre, Zinsen zu je 4 v. H., also 
insgesamt 20 v. H., hinzukommen. 

Im übrigen wird zu diesem Paragraphen auf 
die allgemeinen Erläuterungen hingewiesen. 

Zu § 3: 
Das Anmeldeverfahren für Entschädigungs

ansprüche, die in Wertpapieren verkörpert sind, 
ist mit dem Anmeldevertahren nach dem Wert
papierbereinigungsgesetz verbunden. Die Ab
sätze 1, 2, 4 ,und 5 dieses Paragraphen sind wört
lich gleich und Abs. 3 ist dem Sinne nach gleich 
den entsprechenden Bestimmungen des § 5 des 
Ersten V erstaatlichungs-En tschädigungsgesetzes. 
Die in Abs. 3 gegenüber dem Ersten Verstaat
lichungs-Entschädigungsgesetz aufs·cheinende J\n
derung der in der Anmeldung anzuführenden 
Stichtage erwies sich infolge der von den später 
erlassenen Durchführungsgesetzen zum Staats
vertrag und Vermögensvertrag neu geregelten 
Anspruchslegitimation als notwendig. 

Zu Abs. 6: Bei der Erlassung des Ersten Ver
staatlicq.ungs-Entschädigungsgesetzes stand die 
gesetzliche Regelung über die Reststücke noch aus; 
dieses Gesetz konnte somit auf das Reststücke
gesetz noch nicht Bedacht nehmen. Es ergab sich 
daher die Notwendigkeit, dem § 3 des vorliegen
den Gesetzentwurfes einen neuen Absatz an-

. zufügen, der die Reststücke analog regelt, wie dies 
mit dem Reststückegesetz bezüglich der Rest
stücke nach dem Ersten Verstaatlichungs-Ent
schädigungsgesetz geschehen ist. 

Zu § 4: 
Der das Leistungsverfahren regelnde § 4 des 

Gesetzentwurfes stimmt inhaltlich mit dein ihm 
entsprechenden § 7 des Ersten Verstaatlichungs
Entschädigungsgesetzes voll überein. Demnach er
folgt die Leistung der Entschädigung für die be
reinigten Wertpapiere, in denen die Anteilsrechte 
verkörpert sind; innerhalb zweier Monate nach 
ihrer Einlieferung, frühestens einen Monat nach 
Ablauf der Anmeldefrist, wieder im Wege der 
österreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft 
in Wien. Mit der Verrechnung der Entschädigung 
zwischen dieser Kreditunternehmung und der 
Anmeldestelle ist die Entsthädigungspflicht des 
Bundes erfüllt .. 

Zu § 5: 
Dieser Paragraph entspricht.,.... in Verbindung 

mit § 8 Abs. 1 - für alle nach dem Gesetzent
wurf zu behandelnden Entschädigungen nahezu 
wörtlich dem § 4 des Ersten Verstaatlichungs
Entschädigungsgesetzes; es mußte lediglich in 
Abs. 1 das den Beginn der Laufzeit der vier
prqzentigen Bundesschuldverschreibungen be
treffende Datum neu bestimmt und in Abs. 2 der 
seit 1954 geänderten Bezeichnung der Abgaben
arten beziehungsweise der Zuschläge (Beitrag vom 
Einkommen zur Förderung des Wohnbaues und 
filr Zwecke des Familienlastenausgleiches) Rech
nung getragen werden. Abs. 3 ist in unveränder-
ter Fassung beibehalten. . 

Zu § 6: 
Durch diesen Paragraphen wird in Abs. 3 ,die 

Bundesregierung vom Gesetzgeber ermächtigt, 
mit den früheren Eigentümern von verstaatlich
ten Unternehmungen und Betrieben ~ es sind 
dies laut Anlage IV vier Unternehmungen oder 
Betriebe einschließlich einer Gewerkschaft des 
Bergrechtes - über die Entschädigung eine ein
vernehmliche Regelung zu treffen: Auf das hier
über schon in den Allgemeinen Erläuterungen 
Gesagte wird hingewiesen. Die der Bundesregie
rung erteilte Ermächtigung ist in der Weise be
grellzt, . daß - unter gebotener Berücksichtigung 
der besonderen Verhältnisse des einzelnen Ver
staatlichungsfal1es - auf die bei der gesetzlichen 
Festsetzung der Entschädigung für verstaatlichte 
Anteilsrechte angewandten Grundsätze Bedacht 
zu nehmen ist. . 

Die Entschädigungswerber; deren Anspruchs
legitimation sich nach dein in A~s. 1 zitierten § 1 
Abs. 3 des Gesetzentwurfes ergibt, haben ihre 
Ansprüche analog den Bestimmungen des § 6 
des Ersten Verstaatlichungs-Entschädigungs
gesetzes beim Bundesministeriuin .für Finanzen 
anzumelden und sie dem Grunde und der Höhe 
nach mit a.usreichendenUnterlagen zu begründen . 

Zu§ 7: 
Im wesentlichen Gleiches wie nach§ 6 gilt für 

den in den Allgemeinen Erläuterungen bereits er-

102 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 7

www.parlament.gv.at



wähnten Restkomplex im Bereich der verstaat
lichten Mineralölwirtschaft. 

Mit dem in Abs. 1 dieses Paragraphen enthal
tenen Hinweis auf die Ausnahmebestimmung des 
Artikels 1 Abs. 2 lit. d des Vermögensvertrages 
mit der Bundesrepublik Deutschland ist ausdrück
lich klargestellt, daß mit dem Inkrafttreten des 

'im Entwurf vorliegenden Gesetzes Entschädi
gungsansprüche deutscher physischer Personen im 
Bereich der verstaatlichten Erdälwirtschaft nicht 
wiederaufleben. . 

Zu Abs. 3 wird bemerkt: Zur Vermeidung eines 
unnützen Verwaltungsmehraufwandes ist· die 
österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesell
schaft, Wien, in der die verstaatlichte Erdölwirt
schaft zusammengefaßt ist, gehalten, zur Prüfung 
der Ansprüche und zur Bestimmung der Ent
schädigungshöhe notwendige Unterlagen bei-, 
zustellen und darüber hinaus an den Verhand
lungen über die Entschädigung, soweit das Bun
desministerium für Finanzen dies für erforderlich 
hält, beratend mitzuwirken; dazu gehört ins
besondere auch die Stellungnahme zu Bewertungs
fragen. 

Zu § 8: 

Durch diesen für alle Entschädigungen gemäß 
dem Zweiten Abschnitt des Gesetzentwurfes gel
tenden Paragraphen ist in Abs. 1 die Art der 
Entschädigungsleistung - irr Bundesschuldver
schreibungen oder in barem - in der gleichen 
Weise festgelegt wie für die Anteilsrechtsent
schDligung im Ersten Abschnitt. 

Der Hinweis auf ein: besonderes Bundesgesetz 
in Abs. 2 ist notwendig, weil dann, wenn wider 

7 

Erwarten nicht in sämtlichen Entschädigungs
fällen des Zweiten Abschnittes einvernehmliche 
Regelungen zustandekommen sollten, der. Gesetz
geber tätig werden müßte. Der Voraussicht nach 
wird diese Notwendigkeit kaum eintreten. 

Zu § 9: 
Die abgaben- und gebührenrechtlichen Bestim

mungen decken sich inhaltlich vollständig mit 
denen' 'des § 17 des Ersten Verstaatlichungs-Ent
schädigungsgesetzes, wenngleich die Fassung kür
zer erscheint, weil nunmehr die Verstaatlichungs
fälle nach dem 2. Verstaatlichungsgesetz, BGBl. 
Nr. 81/1947, a,ußer Betracht bleiben. 

Zu § 10: 
Diese Bestimmung entspricht dem völkerrecht

lichen Grundsatz der Gegenseitigkeit. Es soll 
ausgeschlossen sein, daß österreichischerseits ein
seltlg EntsChädigungsansprüche Angehöriger 
solcher Staaten erfüllt werden, die es infolge 
konfiskatorischer Maßnahmen an reziproker Be
handlung. öste,rreichischer Auslandsvermögen feh
len lassen. Die erwähnte bundesgesetzliche Rege
lung wird voraussichtlich erst nach dem Zu
standekommen zwischenstaatlicher Abkommen 
zur Regelung gegenseitiger vermögensrechtlicher 
Beziehungen zu erwarten sein. 

Zu § 11: 
Diese Bestimmung ist der Vorschrift des § 10 

analog. 

Zu § 12: 
Die Vollzugsklausel bedarf keiner näheren Be

gründung. 
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